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Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit; 
Versicherungs-, Beitrags- und Melderecht unter Berücksichtigung der Änderungen 
aufgrund des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
 
 
Durch das Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit vom 20.12.1999 (BGBI. 2000 I S. 2) 
wurden rückwirkend zum 01.01.1999 Vorschläge der von der Regierungskoalition eingesetz-
ten Kommission „Scheinselbständigkeit“ umgesetzt. Die Kommission hatte den Auftrag, auf 
der Grundlage einer Bestandsaufnahme Vorschläge zur Lösung der aufgrund der Neurege-
lungen zur genaueren Abgrenzung zwischen abhängiger Beschäftigung und Selbständigkeit 
sowie zur Einbeziehung weiterer Selbständiger in den Schutz der Rentenversicherung (Art. 3 
und 4 des Gesetzes zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeit-
nehmerrechte vom 19.12.1998, BGBI I S. 3843) aufgetretenen Probleme zu erarbeiten. Die-
se lagen nicht zuletzt darin begründet, dass die Vermutungsregelung des § 7 Abs. 4 SGB IV 
a. F. zum Vorliegen eines Beschäftigungsverhältnisses missverstanden wurde. 
 
Diese Missverständnisse hatten die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung bereits 
veranlasst, mit ihrem gemeinsamen Rundschreiben vom 16.06.1999 in der Fassung vom 
18.08.1999 darauf hinzuweisen, dass die Neuregelung nicht aus Selbständigen Arbeitneh-
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mer machen, sondern erreichen sollte, dass in Abgrenzung zu einer selbständigen Tätigkeit 
die abhängig Beschäftigten besser erkannt werden, die nur zum Schein als Selbständige 
auftreten. Diejenigen, die tatsächlich Selbständige sind, blieben weiterhin selbständig. 
 
Außerdem hatten die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung darauf hingewiesen, 
dass die Vermutungsregelung des § 7 Abs. 4 SGB IV a. F. den Amtsermittlungsgrundsatz 
nicht aufhebt und für ihre Anwendung nur Raum ist, wenn der Sozialversicherungsträger den 
konkreten Sachverhalt wegen fehlender Mitwirkung der Erwerbsperson nicht vollständig auf-
klären kann. 
 
Mit dem Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit erfolgte die rechtliche Klarstellung, dass 
die Neuregelungen zur genaueren Abgrenzung zwischen abhängiger Beschäftigung und 
selbständiger Tätigkeit an der vor ihrem Inkrafttreten bestehenden Abgrenzung zwischen 
beiden Tätigkeitsformen festhalten, diese Abgrenzung also nicht zu Lasten der Selbständig-
keit verschieben und die Vermutungsregelung den Amtsermittlungsgrundsatz nicht ersetzt, 
sondern nur in den Ausnahmefällen ergänzt, in denen die Beteiligten ihre Mitwirkung im 
Rahmen der Amtsermittlung verweigern. 
 
Insbesondere wurde ein Anfrageverfahren zur Statusklärung eingeführt und klargestellt, dass 
aufgrund einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalles zu entscheiden ist, ob eine 
abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit vorliegt. Unzumutbare Beitrags-
nachforderungen wurden ausgeschlossen und ein vorläufiger Rechtsschutz gewährt. 
 
Zudem wurden erweiterte Möglichkeiten zur Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 
für Selbständige, insbesondere zur Förderung von Existenzgründungen geschaffen und die 
Frist für den Befreiungsantrag von der Rentenversicherungspflicht Selbständiger mit einem 
Auftraggeber verlängert. 
 
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung hatten die sich aus dem Gesetz zur För-
derung der Selbständigkeit ergebenden Auswirkungen auf die versicherungs-, beitrags- und 
melderechtlichen Regelungen in ihrem gemeinsamen Rundschreiben vom 20.12.1999 zu-
sammengefasst, welches die Rundschreiben vom 19.01.1999 und vom 18.08.1999 ablöste.  
 
Die durch das Zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23.12.2002 
(BGBl. I S. 4621) erfolgten rechtlichen Änderungen, erforderten eine Überarbeitung des 
Rundschreibens. Im Wesentlichen war die bisherige Vermutungsregelung des § 7 Abs. 4 
SGB IV weggefallen und durch eine Vermutungsregelung für selbständig Tätige ersetzt wor-
den, die bei der Bundesagentur für Arbeit einen Existenzgründungszuschuss nach § 421l 
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SGB III beantragen. In diesem Zusammenhang wurde auch § 14 Abs. 4 SGB IV gestrichen. 
Das überarbeitete Rundschreiben wurde unter dem Datum vom 26.03.2003 veröffentlicht. 
 
Durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 
(BGBl. I S. 2954) sowie durch das Gesetz zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren im 
Sozialrecht (Verwaltungsvereinfachungsgesetz) vom 21.03.2005 (BGBl. I S. 818) wurde das 
bisherige Verfahren der Statusklärung von Erwerbstätigen zur leistungsrechtlichen Bindung 
der Bundesagentur für Arbeit geändert. Für geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH 
sowie mitarbeitende Ehegatten und Lebenspartner ist bei Beschäftigungsaufnahme ein obli-
gatorisches Statusfeststellungsverfahren eingeführt worden, an dessen Ergebnis die Bun-
desagentur für Arbeit leistungsrechtlich gebunden ist.  
 
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben die Auswirkungen des Vierten Ge-
setzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt auf die bisherigen Regelungen des 
Gesetzes zur Förderung der Selbständigkeit beraten und das Rundschreiben vom 
26.03.2003 überarbeitet, welches durch dieses Rundschreiben abgelöst wird. 
 
Die konkrete Ausgestaltung des Verfahrens zur leistungsrechtlichen Bindung der Bundes-
agentur für Arbeit haben die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung in den Gemein-
samen Grundsätzen zur leistungsrechtlichen Bindung der Bundesagentur für Arbeit an Be-
scheide in Statusfeststellungsverfahren für Ehegatten/Lebenspartner und GmbH-
Gesellschafter-Geschäftsführer (Bindungsregelung Arbeitslosenversicherung) vom 
11.11.2004 zusammengefasst. 
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1 Gesetzliche Vorschriften 
 

§ 336 SGB III 
Leistungsrechtliche Bindung 

 
Stellt die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte1 im Verfahren nach § 7a Abs. 1 
des Vierten Buches die Versicherungspflicht nach diesem Buch durch Verwaltungsakt 
fest, ist die Bundesagentur hinsichtlich der Zeiten, für die der die Versicherungspflicht 
feststellende Verwaltungsakt wirksam ist, an diese Feststellung leistungsrechtlich 
gebunden. 
 

§ 7 SGB IV 
Beschäftigung 

 
(1) Beschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsver-
hältnis. Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und 
eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. 
 
(1a) bis (3) ... 
 
(4) Für Personen, die für eine selbständige Tätigkeit einen Zuschuss nach § 421l des 
Dritten Buches oder eine entsprechende Leistung nach § 16 des Zweiten Buches2 be-
antragen, wird widerlegbar vermutet, dass sie in dieser Tätigkeit als Selbständige tätig 
sind. Für die Dauer des Bezugs dieses Zuschusses gelten diese Personen als selb-
ständig Tätige. 
 

§ 7a SGB IV 
Anfrageverfahren 

 
(1) Die Beteiligten können schriftlich eine Entscheidung beantragen, ob eine Beschäf-
tigung vorliegt, es sei denn, die Einzugsstelle oder ein anderer Versicherungsträger 
hatte im Zeitpunkt der Antragstellung bereits ein Verfahren zur Feststellung einer Be-
schäftigung eingeleitet. Die Einzugsstelle hat einen Antrag nach Satz 1 zu stellen, 
wenn sich aus der Meldung des Arbeitgebers (§ 28a) ergibt, dass der Beschäftigte An-
gehöriger des Arbeitgebers oder geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH ist. 
                                                           
1 nach Art. 5 des Gesetzes zur Organisationsreform in der gesetzlichen Rentenversicherung vom 
09.12.2004 ab 01.10.2005 Deutsche Rentenversicherung Bund 
2 Die Streichung des Bezugs auf entsprechende Leistungen nach § 16 SGB II ist durch ein redaktio-
nelles Versehen im Gesetz zur optionalen Trägerschaft von Kommunen nach dem Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch vom 30.07.2004 unterblieben. 
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Über den Antrag entscheidet abweichend von § 28h Abs. 2 die Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte1. 
 
(2) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte1 entscheidet aufgrund einer Ge-
samtwürdigung aller Umstände des Einzelfalles, ob eine Beschäftigung vorliegt. 
 
(3) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte1 teilt den Beteiligten schriftlich 
mit, welche Angaben und Unterlagen sie für ihre Entscheidung benötigt. Sie setzt den 
Beteiligten eine angemessene Frist, innerhalb der diese die Angaben zu machen und 
die Unterlagen vorzulegen haben. 
 
(4) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte1 teilt den Beteiligten mit, welche 
Entscheidung sie zu treffen beabsichtigt, bezeichnet die Tatsachen, auf die sie ihre 
Entscheidung stützen will, und gibt den Beteiligten Gelegenheit, sich zu der beabsich-
tigten Entscheidung zu äußern. 
 
(5) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte1 fordert die Beteiligten auf, inner-
halb einer angemessenen Frist die Tatsachen anzugeben, die eine Widerlegung be-
gründen, wenn diese die Vermutung widerlegen wollen. 
 
(6) Wird der Antrag nach Absatz 1 innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätig-
keit gestellt und stellt die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte1 ein versiche-
rungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis fest, tritt die Versicherungspflicht mit der 
Bekanntgabe der Entscheidung ein, wenn der Beschäftigte 
 
1. zustimmt und 
 
2. er für den Zeitraum zwischen Aufnahme der Beschäftigung und der Entschei-

dung eine Absicherung gegen das finanzielle Risiko von Krankheit und zur Al-
tersvorsorge vorgenommen hat, die der Art nach den Leistungen der gesetzli-
chen Krankenversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung ent-
spricht. 

 
Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird erst zu dem Zeitpunkt fällig, zu dem die 
Entscheidung, dass eine Beschäftigung vorliegt, unanfechtbar geworden ist. 
 
(7) Widerspruch und Klage gegen Entscheidungen, dass eine Beschäftigung vorliegt, 
haben aufschiebende Wirkung. Eine Klage auf Erlass der Entscheidung ist abwei-
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chend von § 88 Abs. 1 des Sozialgerichtsgesetzes nach Ablauf von drei Monaten zu-
lässig. 
 

§ 7b SGB IV 
Beitragsrückstände 

 
Stellt ein Versicherungsträger außerhalb des Verfahrens nach § 7a fest, dass eine ver-
sicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt, tritt die Versicherungspflicht erst mit 
dem Tag der Bekanntgabe dieser Entscheidung ein, wenn der Beschäftigte  
 
1. zustimmt, 
 
2. für den Zeitraum zwischen Aufnahme der Beschäftigung und der Entscheidung 

eine Absicherung gegen das finanzielle Risiko von Krankheit und zur Alters-
vorsorge vorgenommen hat, die der Art nach den Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht, und 

 
3. er oder sein Arbeitgeber weder vorsätzlich noch grob fahrlässig von einer selb-

ständigen Tätigkeit ausgegangen ist. 
 

§ 7c SGB IV 
Übergangsregelung für Beitragsrückstände 

 
Bestehen Zweifel, ob eine Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit vorliegt, 
und ist ein Antrag auf Entscheidung, ob eine Beschäftigung vorliegt, bis zum 30. Juni 
2000 gestellt worden, tritt die Versicherungspflicht mit der Bekanntgabe der Entschei-
dung der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte1 ein, dass ein versicherungs-
pflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt; § 7a Abs. 6 Satz 2 gilt entsprechend. 
Satz 1 findet keine Anwendung, wenn  
 
1. im Zeitpunkt der Antragstellung die Einzugsstelle oder ein anderer Versiche-

rungsträger bereits eine Entscheidung, dass eine versicherungspflichtige Be-
schäftigung vorliegt, getroffen oder ein entsprechendes Verfahren eingeleitet 
hatte, oder 

 
2. der Arbeitgeber seine Pflichten nach dem Dritten Abschnitt bis zu der Ent-

scheidung vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht erfüllt hat. 
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§ 28a SGB IV 

Meldepflicht 

 

(1) bis (2) … 

 

(3) Die Meldungen enthalten für jeden Beschäftigten insbesondere 

 

1. bis 9. … 

 

Zusätzlich sind anzugeben 

 

1. bei der Anmeldung 

 

a)  die Anschrift, 

b)  der Beginn der Beschäftigung, 

c)  sonstige für die Vergabe der Versicherungsnummer erforderliche Angaben, 

d)  die Angabe, ob zum Arbeitgeber eine Beziehung als Ehegatte oder Lebenspart- 

      ner besteht, 

e)  die Angabe, ob es sich um eine Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter  

      einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt, 

 

2. bis 4. … 

 

(5) bis (9) … 

 
§ 2 SGB VI 

Selbständig Tätige 
 
Versicherungspflichtig sind selbständig tätige  
 
1. bis 8. ... 
 
9. Personen, die 
 

a) im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen 
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen, dessen Arbeitsent-
gelt aus diesem Beschäftigungsverhältnis regelmäßig 400 Euro im Monat 
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übersteigt, und 
 

b) auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind, 
 

10. Personen für die Dauer des Bezugs eines Zuschusses nach § 421l des Dritten Bu-
ches. 
 
Nach Satz 1 Nr. 1 bis 9 ist nicht versicherungspflichtig, wer in dieser Tätigkeit nach 
Satz 1 Nr. 10 versicherungspflichtig ist. Nach Satz 1 Nr. 10 ist nicht versicherungs-
pflichtig, wer mit der Tätigkeit, für die ein Zuschuss nach § 421l des Dritten Buches 
gezahlt wird, die Voraussetzungen für die Versicherungspflicht nach dem Gesetz über 
die Alterssicherung der Landwirte erfüllt. Als Arbeitnehmer im Sinne des Satzes 1 Nr. 
1, 2, 7 und 9 gelten 
 
1. auch Personen, die berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen im 

Rahmen beruflicher Bildung erwerben,  
 
2. nicht Personen, die als geringfügig Beschäftigte nach § 5 Abs. 2 Satz 2 auf die 

Versicherungsfreiheit verzichtet haben. 
 

§ 6 SGB VI 
Befreiung von der Versicherungspflicht 

 
(1) ... 
 
(1a) Personen, die nach § 2 Satz 1 Nr. 9 versicherungspflichtig sind, werden von der 
Versicherungspflicht befreit  
 
1. für einen Zeitraum von drei Jahren nach erstmaliger Aufnahme einer selbstän-

digen Tätigkeit, die die Merkmale des § 2 Satz 1 Nr. 9 erfüllt, 
 

2. nach Vollendung des 58. Lebensjahres, wenn sie nach einer zuvor ausgeübten 
selbständigen Tätigkeit erstmals nach § 2 Satz 1 Nr. 9 versicherungspflichtig 
werden. 

 
Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für die Aufnahme einer zweiten selbständigen Tätigkeit, 
die die Merkmale des § 2 Satz 1 Nr. 9 erfüllt. Tritt nach Ende einer Versicherungspflicht 
nach § 2 Satz 1 Nr. 10 Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 9 ein, wird die Zeit, in 
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der die dort genannten Merkmale bereits vor dem Eintritt der Versicherungspflicht 
nach dieser Vorschrift vorgelegen haben, auf den in Satz 1 Nr. 1 genannten Zeitraum 
nicht angerechnet. Eine Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit liegt nicht vor, wenn 
eine bestehende selbständige Existenz lediglich umbenannt oder deren Geschäfts-
zweck gegenüber der vorangegangenen nicht wesentlich verändert worden ist. 
 
(1b) bis (5) ... 
 

§ 231 SGB VI 
Befreiung von der Versicherungspflicht 

 
(1) bis (4) ... 
 
(5) Personen, die am 31. Dezember 1998 eine selbständige Tätigkeit ausgeübt haben, 
in der sie nicht versicherungspflichtig waren, und danach gemäß § 2 Satz 1 Nr. 9 ver-
sicherungspflichtig werden, werden auf Antrag von dieser Versicherungspflicht be-
freit, wenn sie  
 
1. vor dem 2. Januar 1949 geboren sind oder 
 
2. vor dem 10. Dezember 1998 mit einem öffentlichen oder privaten Versicherungs-

unternehmen einen Lebens- oder Rentenversicherungsvertrag abgeschlossen ha-
ben, der so ausgestaltet ist oder bis zum 30. Juni 2000 oder binnen eines Jahres 
nach Eintritt der Versicherungspflicht so ausgestaltet wird, dass 

 
 a) Leistungen für den Fall der Invalidität und des Erlebens des 60. oder eines 

höheren Lebensjahres sowie im Todesfall Leistungen an Hinterbliebene er-
bracht werden und 

 
 b) für die Versicherung mindestens ebenso viel Beiträge aufzuwenden sind, wie 

Beiträge zur Rentenversicherung zu zahlen wären, oder 
 
3. vor dem 10. Dezember 1998 eine vergleichbare Form der Vorsorge betrieben ha-

ben oder nach diesem Zeitpunkt bis zum 30. Juni 2000 oder binnen eines Jahres 
nach Eintritt der Versicherungspflicht entsprechend ausgestalten; eine vergleich-
bare Vorsorge liegt vor, wenn 
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 a) vorhandenes Vermögen oder 
 
 b) Vermögen, das aufgrund einer auf Dauer angelegten vertraglichen Verpflich-

tung angespart wird, 
 
insgesamt gewährleisten, dass eine Sicherung für ein Fall der Invalidität und des Erle-
bens des 60. oder eines höheren Lebensjahres sowie im Todesfall für Hinterbliebene 
vorhanden ist, deren wirtschaftlicher Wert nicht hinter dem einer Lebens- oder Ren-
tenversicherung nach Nummer 2 zurückbleibt. Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend für eine 
Zusage auf eine betriebliche Altersversorgung, durch die die leistungsbezogenen und 
aufwandsbezogenen Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt werden. Die Befreiung 
ist binnen eines Jahres nach Eintritt der Versicherungspflicht zu beantragen; die Frist 
läuft nicht vor dem 30. Juni 2000 ab. Die Befreiung wirkt vom Eintritt der Versiche-
rungspflicht an. 
 
(6) und (7) … 
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2 Allgemeines 
 
Die verschärfte Wettbewerbs- und Arbeitsmarktsituation hat im Zuge einer Deregulierung der 
Beschäftigung in den letzten Jahren zu einem Anstieg der sog. Scheinselbständigkeit ge-
führt. Diese Erscheinung erstreckt sich – mit gewissen Schwerpunkten – auf zahlreiche Be-
reiche des Wirtschaftslebens. 
 
Durch das Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeit-
nehmerrechte vom 19.12.1998 (BGBI I S. 3843) sollte den Sozialversicherungsträgern die 
Bekämpfung der Scheinselbständigkeit erleichtert werden. Scheinselbständige Arbeitnehmer 
sollten schneller und einfacher als bisher erkannt und in die Versicherungspflicht einbezogen 
werden. Dazu war in § 7 Abs. 4 SGB IV ein Kriterienkatalog eingestellt worden. Bei Vorliegen 
von mindestens zwei dieser Kriterien wurde hiernach das Bestehen einer Beschäftigung ge-
gen Arbeitsentgelt vermutet. Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung hatten be-
reits mit Rundschreiben vom 16.06.1999 i.d.F. vom 18.08.1999 den Amtsermittlungsgrund-
satz hervorgehoben und klargestellt, dass für die Anwendung der Vermutungsregelung nur in 
den Fällen Raum bleibe, in denen der konkrete Sachverhalt nicht vollständig aufgeklärt wer-
den könne, insbesondere weil die Erwerbsperson ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachgekom-
men ist.  
 
Durch das Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit vom 20.12.1999 (BGBl 2000 I S. 2) war 
der Kriterienkatalog des § 7 Abs. 4 SGB IV präzisiert und um ein neues Kriterium ergänzt 
worden. Hiernach wurde vermutet, dass bei Vorliegen von mindestens drei der genannten 
fünf Merkmale eine Beschäftigung vorliegt. Sollte gleichwohl eine selbständige Tätigkeit vor-
gelegen haben, konnte die gesetzliche Vermutung, die nur bei fehlender Mitwirkung der er-
werbsmäßig tätigen Person eintrat, widerlegt werden. 
 
Die Vermutungsregelung hat in der Praxis aufgrund des zu beachtenden Amtsermitt-
lungsgrundsatzes keine weitere Bedeutung erlangt und ist durch das Zweite Gesetz für mo-
derne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23.12.2002 (BGBl I S. 4621) mit Wirkung ab 
01.01.2003 weggefallen, wodurch sich jedoch keine Auswirkungen auf die Abgrenzung einer 
Beschäftigung von einer selbständigen Tätigkeit ergaben. Vielmehr gilt unverändert der Be-
schäftigungsbegriff des § 7 Abs. 1 SGB IV und die von der Rechtsprechung hierzu entwickel-
ten Abgrenzungskriterien. Die bisherige Vermutungsregelung wurde durch eine andere Ver-
mutungsregelung ersetzt, wonach bei Personen, die für ihre selbständige Tätigkeit bei der 
Bundesagentur für Arbeit nach § 421l SGB III einen Existenzgründungszuschuss beantra-
gen, widerlegbar vermutet wird, dass sie in dieser Tätigkeit als Selbständige tätig sind. Für 
die Dauer des Bezugs des Zuschusses gelten diese Personen als selbständig Tätige und 
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unterliegen in der gesetzlichen Rentenversicherung der Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 
Nr. 10 SGB VI. Im Zuge des Wegfalls der bisherigen Vermutungsregelung ist auch die Rege-
lung des § 14 Abs. 4 SGB IV gestrichen worden, die die beitragsrechtliche Grundlage für 
versicherungspflichtige Beschäftigungen aufgrund der bisherigen Vermutungsregelung bilde-
te. Nähere Erläuterungen zu den Beziehern eines Existenzgründungszuschusses nach 
§ 421l SGB III haben die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung in ihrem gemeinsa-
men Rundschreiben vom 26.03.2003 zum Versicherungs-, Beitrags- und Melderecht nach 
dem Ersten und Zweiten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt zusammen-
gefasst. 
 
Mit dem Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit ist mit § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV ein An-
frageverfahren eingeführt worden, wonach seit 01.01.2000, abweichend von der Regelung 
des § 28h Abs. 2 SGB IV, nach der die Einzugsstelle über die Versicherungspflicht zur Kran-
ken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung entscheidet, die Beteiligten bei der 
Deutschen Rentenversicherung Bund3 eine Entscheidung über den Status der Erwerbstäti-
gen beantragen können. Mit diesem Verfahren ist eine schnelle und unkomplizierte Möglich-
keit zur Klärung der Statusfrage eröffnet. Divergierende Entscheidungen unterschiedlicher 
Versicherungsträger werden dadurch vermieden. 
 
Durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 
(BGBl. I S. 2954) sowie das Gesetz zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren im Sozial-
recht (Verwaltungsverfahrensgesetz) vom 21.03.2005 (BGBl. I S. 818) ist für beschäftigte 
Ehegatten und Lebenspartner sowie GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer zum 01.01.2005 
die obligatorische Durchführung des Anfrageverfahrens in § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV einge-
führt worden. Arbeitgeber haben seit 01.01.2005 nach § 28a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe d 
und e SGB IV die Anmeldung der Beschäftigung von Ehegatten/Lebenspartnern4 bzw. 
GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführern gesondert zu kennzeichnen. Bei einer entsprechen-
den Anmeldung durch den Arbeitgeber hat die Krankenkasse bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund3 ein Statusfeststellungsverfahren zu beantragen, an dessen Ergebnis die 
Bundesagentur für Arbeit leistungsrechtlich gebunden ist. 
 
Bei Feststellung eines die Sozialversicherungspflicht begründenden Beschäftigungsverhält-
nisses im Rahmen eines Statusfeststellungsverfahrens wird unter bestimmten Vorausset-
zungen der Beginn der Versicherungspflicht mit Zustimmung des zu Versichernden verscho-
ben; Beitragsansprüche für zurückliegende Zeiten entstehen insoweit nicht. Zur Wahrung 
einer einheitlichen Rechtsanwendung gilt dies - unter Zurückstellung möglicher rechtlicher 
Bedenken - für alle Zweige der Sozialversicherung. Hierdurch wird die Position des gutgläu-
                                                           
3 bis 30.09.2005 Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
4 i.S. des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
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bigen Arbeitgebers gestärkt. Verbunden damit ist ein vorläufiger Rechtsschutz gegen Bei-
tragsbescheide, nach dem die Gesamtsozialversicherungsbeiträge erst zu dem Zeitpunkt 
fällig werden, zu dem die Entscheidung über das Vorliegen einer Beschäftigung unanfecht-
bar geworden ist. Widerspruch und Klage gegen eine derartige Entscheidung haben auf-
schiebende Wirkung. Diese Regelungen gelten nicht für das obligatorische Anfrageverfahren 
nach § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV (vgl. Abschnitt 10). 
 
Personen, die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen versi-
cherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Beschäf-
tigungsverhältnis regelmäßig 400 Euro im Monat übersteigt und die auf Dauer und im We-
sentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind, unterliegen grundsätzlich der Rentenversi-
cherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI. Für Selbständige, die am 31.12.1998 eine 
Tätigkeit ausgeübt haben, in der sie nicht rentenversicherungspflichtig waren und danach 
gemäß § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI rentenversicherungspflichtig werden, ist als Übergangsrege-
lung eine dauerhafte Befreiungsmöglichkeit (§ 231 Abs. 5 SGB VI) vorgesehen. Eine weitere 
dauerhafte Befreiungsmöglichkeit besteht für Personen, die nach Vollendung des 
58. Lebensjahres erstmals aufgrund einer zuvor ausgeübten selbständigen Tätigkeit nach 
§ 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI rentenversicherungspflichtig werden (§ 6 Abs. 1a Satz 1 Nr. 2 
SGB VI). Ferner besteht unter bestimmten Umständen eine auf drei Jahre befristete Befrei-
ungsmöglichkeit für den Personenkreis des § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI (§ 6 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 
SGB VI). 
 
3 Versicherungsrecht 
 
3.1 Beschäftigung nach § 7 Abs. 1 SGB IV 
 
In der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind Arbeitnehmer, die ge-
gen Arbeitsentgelt beschäftigt werden, versicherungspflichtig. Da selbständig Tätige in der 
Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung nicht zum versicherungspflichtigen Perso-
nenkreis zählen und in der Rentenversicherung nur ein kleiner Kreis selbständig tätiger Per-
sonen versicherungspflichtig ist, bedarf es zur Unterscheidung einer selbständigen Tätigkeit 
von einer Beschäftigung als Arbeitnehmer bestimmter Abgrenzungskriterien. 
 
Die Beschäftigung wird in § 7 Abs. 1 Satz 1 SGB IV als nichtselbständige Arbeit, insbeson-
dere in einem Arbeitsverhältnis, definiert. Der Begriff des Beschäftigungsverhältnisses ist 
allerdings weitergehender als der Begriff des Arbeitsverhältnisses; er erfasst somit auch Fäl-
le, in denen ein Arbeitsverhältnis nicht vorliegt (z.B. bei GmbH-Geschäftsführern). Als typi-
sche Merkmale einer Beschäftigung nennt § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB IV die Weisungsgebun-
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denheit der Erwerbsperson und ihre betriebliche Eingliederung. Diese Merkmale sind nicht 
zwingend kumulativ für das Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich, sie 
sind lediglich als Anhaltspunkte erwähnt, ohne eine abschließende Bewertung vorzunehmen. 
So kann das Weisungsrecht – vornehmlich bei Diensten höherer Art – eingeschränkt und zur 
„funktionsgerecht dienenden Teilhabe am Arbeitsprozess verfeinert“ sein.  
 
Der Auftraggeber hat – wie auch sonst jeder Arbeitgeber bei seinen Mitarbeitern – zu prüfen, 
ob ein Auftragnehmer bei ihm abhängig beschäftigt oder für ihn selbständig tätig ist. Ist ein 
Auftraggeber der Auffassung, dass im konkreten Einzelfall keine abhängige Beschäftigung 
vorliegt, ist zwar formal von ihm nichts zu veranlassen. Er geht jedoch das Risiko ein, dass 
bei einer Prüfung durch einen Versicherungsträger und ggf. im weiteren Rechtsweg durch 
die Sozialgerichte der Sachverhalt anders bewertet und dadurch die Nachzahlung von Bei-
trägen erforderlich wird. In Zweifelsfällen wird deshalb empfohlen, das Anfrageverfahren zur 
Statusklärung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund3 nach § 7a SGB IV einzuleiten 
(vgl. Ausführung zu Abschnitt 4). 
 
3.2 Amtsermittlungsgrundsatz 
 
Ist zu der versicherungsrechtlichen Beurteilung der Erwerbstätigkeit ein Verwaltungsverfah-
ren eingeleitet, gilt der Amtsermittlungsgrundsatz (§ 20 SGB X). Der Sozialversicherungsträ-
ger hat von sich aus die Tatsachen zu ermitteln, die zur Beurteilung der Rechtsfrage, ob eine 
selbständige Tätigkeit oder eine abhängige Beschäftigung vorliegt, erforderlich sind. Für die 
Abgrenzung sind weiterhin die von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien maßgeblich. 
Entscheidend bleibt die Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls. Treffen Merkmale, 
die für die Beschäftigteneigenschaft sprechen, mit Merkmalen zusammen, die auf Selbstän-
digkeit hindeuten, hat der Sozialversicherungsträger nach Aufklärung des Sachverhalts im 
Rahmen der Gesamtwürdigung zu prüfen, in welchem Bereich der Schwerpunkt der Tätigkeit 
liegt, und auf der Grundlage des § 7 Abs. 1 SGB IV zu entscheiden. 
 
3.3 Abgrenzung des Beschäftigungsverhältnisses vom Dienst- /Werkvertrag 
 
Das Beschäftigungsverhältnis unterscheidet sich vom Rechtsverhältnis eines freien Dienst-
nehmers oder Werkvertragnehmers durch den Grad der persönlichen Abhängigkeit bei der 
Erledigung der Dienst- oder Werkleistung. Arbeitnehmer ist, wer weisungsgebunden vertrag-
lich geschuldete Leistungen im Rahmen einer von seinem Vertragspartner bestimmten Ar-
beitsorganisation erbringt. Der hinreichende Grad persönlicher Abhängigkeit zeigt sich nicht 
nur daran, dass der Beschäftigte einem Direktionsrecht seines Vertragspartners unterliegt, 
welches Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer, Ort oder sonstige Modalitäten der zu erbringen-
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den Tätigkeit betreffen kann, sondern kann sich auch aus einer detaillierten und den Frei-
raum für die Erbringung der geschuldeten Leistung stark einschränkenden rechtlichen Ver-
tragsgestaltung oder tatsächlichen Vertragsdurchführung ergeben. 
 
Der Grad der persönlichen Abhängigkeit wird auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit 
bestimmt. Insoweit lassen sich abstrakte, für alle Beschäftigungsverhältnisse geltende Krite-
rien nicht aufstellen. Manche Tätigkeiten können sowohl im Rahmen eines Beschäftigungs-
verhältnisses als auch im Rahmen freier Dienst- oder Werkverträge erbracht werden, andere 
regelmäßig nur im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses. Aus Art und Organisation der 
Tätigkeit kann auf das Vorliegen eines Beschäftigungsverhältnisses zu schließen sein. Dabei 
sind für die Abgrenzung in erster Linie die tatsächlichen Umstände der Leistungserbringung 
von Bedeutung, nicht aber die Bezeichnung, die die Parteien ihrem Rechtsverhältnis gege-
ben haben oder gar die von ihnen gewünschte Rechtsfolge. Der jeweilige Vertragstyp ergibt 
sich aus dem wirklichen Geschäftsinhalt. Dieser wiederum folgt aus den getroffenen Verein-
barungen und der tatsächlichen Durchführung des Vertrages. Aus der praktischen Handha-
bung lassen sich Rückschlüsse darauf ziehen, von welchen Rechten und Pflichten die Par-
teien in Wirklichkeit ausgegangen sind. 
 
Selbständig ist im Allgemeinen jemand, der unternehmerische Entscheidungsfreiheit genießt, 
ein unternehmerisches Risiko trägt sowie unternehmerische Chancen wahrnehmen und hier-
für Eigenwerbung betreiben kann. 
 
Zu typischen Merkmalen unternehmerischen Handelns gehört u.a., dass Leistungen im eige-
nen Namen und auf eigene Rechnung, statt im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers 
erbracht werden, sowie die eigenständige Entscheidung über 
 
- Einkaufs- und Verkaufspreise, Warenbezug, 
- Einstellung von Personal, 
- Einsatz von Kapital und Maschinen, 
- die Zahlungsweise der Kunden (z.B. sofortige Barzahlung, Stundungsmöglichkeit, Ein-

räumung von Rabatten), 
- Art und Umfang der Kundenakquisition,  
- Art und Umfang von Werbemaßnahmen für das eigene Unternehmen (z.B. Benutzung 

eigener Briefköpfe). 
 
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben sich wiederholt mit der Abgrenzung 
einer abhängigen Beschäftigung von einer selbständigen Tätigkeit befasst. Als Anlagen sind 
die hierbei erzielten Ergebnisse zur versicherungsrechtlichen Beurteilung für im Bereich The-
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ater, Orchester, Rundfunk- und Fernsehanbieter, Film- und Fernsehproduktionen tätige Per-
sonen (Anlage 1), von Handelsvertretern (Anlage 2), Gesellschafter-Geschäftsführern, mit-
arbeitenden Gesellschaftern und Fremdgeschäftsführern einer GmbH (Anlage 3) sowie wei-
terer Berufsgruppen (Anlage 4) beigefügt. 
 
3.4 Amtliche Eintragungen oder Genehmigungen als Hinweis auf eine selbständige 

Tätigkeit, Gesellschaftsform 
 
Aufgrund der Gesamtbetrachtung kann durchaus jemand auch selbständig tätig sein, der nur 
für einen Auftraggeber arbeitet und in seinem Unternehmen keine Mitarbeiter beschäftigt. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn er für seine Unternehmung bzw. selbständige Tätigkeit 
eine besondere amtliche Genehmigung oder Zulassung benötigt. Auch die Eintragung in die 
Handwerksrolle stützt die Annahme einer selbständigen Tätigkeit. Die Gewerbeanmeldung 
bzw. die Eintragung in das Gewerberegister oder in das Handelsregister reicht dagegen für 
sich alleine nicht aus. 
 
Ist der Auftragnehmer eine Gesellschaft (z.B. GmbH, KG oder OHG), schließt dies ein ab-
hängiges Beschäftigungsverhältnis zum Auftraggeber aus. Der Ausschluss eines abhängi-
gen Beschäftigungsverhältnisses wirkt jedoch nur auf die Beurteilung der Rechtsbeziehun-
gen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, nicht jedoch auf die Frage, ob die 
in der Gesellschaft Tätigen (z.B. Kommanditisten) Arbeitnehmer dieser Gesellschaft sein 
können. 
 
Die gleiche Beurteilung gilt grundsätzlich auch, sofern es sich bei dem Auftragnehmer um 

eine Ein-Personen-GmbH bzw. Ein-Personen-Limited oder eine Partnerschaftsgesellschaft 

i.S. des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes handelt. Die Gründung einer Ein-Personen-

GmbH oder Ein-Personen-Limited schließt das Vorliegen eines abhängigen Beschäftigungs-

verhältnisses zum Auftraggeber jedoch nicht von vornherein aus. Vielmehr ist in diesen Fäl-

len im Einzelfall zu prüfen, ob die Merkmale einer abhängigen Beschäftigung mit entspre-

chender Weisungsgebundenheit oder die Merkmale einer selbständigen Tätigkeit mit ent-

sprechendem eigenem Unternehmerrisiko vorliegen. Insbesondere bei typischen Beschäfti-

gungsverhältnissen – wie beispielsweise bei den nicht programmgestaltenden Mitarbeitern in 

der Film- und Fernsehproduktion – kann die Gründung einer Ein-Personen-GmbH oder Ein-

Personen-Limited nicht zur Umgehung eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungs-

verhältnisses führen. Beurteilt nach den maßgebenden tatsächlichen Verhältnissen sind die-

se Personen vielmehr weisungsgebunden in die Arbeitsorganisation der Unternehmen ein-

gegliedert. Ein Arbeitnehmer kann – anders als ein Arbeitgeber – nie eine juristische Person 
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sein, so dass die Gründung einer Ein-Personen-GmbH oder Ein-Personen-Limited in diesen 

Fällen sozialversicherungsrechtlich ins Leere geht. 

 

Eine abhängige Beschäftigung des Auftragnehmers zum Auftraggeber ist ebenfalls nicht 

schon deshalb ausgeschlossen, weil der Auftragnehmer Gesellschafter einer Partner-

schaftsgesellschaft ist. Vielmehr muss in diesen Fällen das Vorliegen einer abhängigen Be-

schäftigung zum Auftraggeber im Einzelfall geprüft werden.  

 

Handelt es sich bei der auftragnehmenden Gesellschaft um eine GbR, ist das Vorliegen ei-
ner abhängigen Beschäftigung oder einer selbständigen Tätigkeit ebenfalls im Einzelfall zu 
prüfen. 
 
4 Anfrageverfahren nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV 
 
4.1 Allgemeines 
 
Die Vorschrift des § 7a SGB IV bildet die Grundlage für das Anfrageverfahren zur Statusklä-
rung. Nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV können die Beteiligten bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund3 beantragen, den Status des Erwerbstätigen feststellen zu lassen (zum obli-
gatorischen Statusfeststellungsverfahren nach § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV vgl. Abschnitt 10). 
Die Zuständigkeit der Einzugsstelle (§ 28h Abs. 2 SGB IV) ist insoweit eingeschränkt. Soweit 
ausschließlich die Frage zu klären ist, ob eine Beschäftigung im Sinne der Sozialversiche-
rung vorliegt, für eine selbständige Tätigkeit also kein Raum besteht, verbleibt es bei der 
grundsätzlichen Zuständigkeit der Krankenversicherung nach § 28h Abs. 2 SGB IV (z.B. bei 
familienhafter Mithilfe, Fremdgeschäftsführern einer GmbH, Praktikanten). 
 
In Anbetracht der nach § 28a SGB IV grundsätzlich bestehenden Pflicht des Arbeitgebers, 
einen eingestellten Arbeitnehmer innerhalb von zwei Wochen (§ 6 DEÜV) nach Beschäfti-
gungsaufnahme bei der Einzugsstelle anzumelden (für Zeiten ab 2006 vgl. Abschnitt 8), 
bleibt für das Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV nur in objektiven Zweifelsfällen Raum. 
 
Mit dem Anfrageverfahren soll den Beteiligten in den objektiven Zweifelsfällen Rechtssicher-
heit darüber verschafft werden, ob sie selbständig tätig oder abhängig beschäftigt sind. Be-
teiligte, die eine Statusfeststellung beantragen können, sind die Vertragspartner (z.B. Auf-
tragnehmer und Auftraggeber), nicht jedoch andere Versicherungsträger. Jeder Beteiligte ist 
berechtigt, das Anfrageverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund3 zu beantra-
gen. Es ist nicht erforderlich, dass sich die Beteiligten für ein Anfrageverfahren einig sind. 
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Aus Beweisgründen ist für das Anfrageverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung 
Bund3 die Schriftform vorgeschrieben. 
 
Das Anfrageverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund3 entfällt, wenn bereits 
durch eine Einzugsstelle außerhalb eines Statusfeststellungsverfahrens nach § 7a Abs. 1 
Satz 1 SGB IV (z.B. im Rahmen einer Entscheidung über eine freiwillige Versicherung, eine 
Familienversicherung - Prüfung nach § 28h Abs. 2 SGB IV) oder einen Rentenversiche-
rungsträger (im Rahmen des § 28p Abs. 1 SGB IV) ein Verfahren zur Feststellung des Status 
der Erwerbsperson durchgeführt oder eingeleitet wurde, z.B. durch Übersendung eines Fra-
gebogens oder durch Ankündigung einer Betriebsprüfung. Hiervon waren auch die Verfahren 
betroffen, die vor Verkündung des Gesetzes zur Förderung der Selbständigkeit wegen der 
grundsätzlichen Zuständigkeit der Einzugsstellen nach § 28h Abs. 2 SGB IV von den Kran-
kenkassen bereits entschieden wurden bzw. in denen das Verwaltungsverfahren eingeleitet 
worden ist (Bestandsfälle). Diese Stellen führten dann das Statusfeststellungsverfahren ein-
schließlich evtl. anschließender Rechtsstreitverfahren in eigener Zuständigkeit durch.  
 
Für die im Rahmen eines Statusfeststellungsverfahrens nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV 
erforderliche Prüfung, ob eine abhängige Beschäftigung nach § 7 Abs. 1 SGB IV vorliegt und 
deshalb Versicherungspflicht als Arbeitnehmer in Betracht kommt, haben die Beteiligten ei-
nen Antrag auszufüllen (vgl. Anlage 5). Die Verwendung des Antrags ist notwendig und ge-
boten, damit das Gesamtbild der Tätigkeit ermittelt werden kann und weitgehend sicherge-
stellt ist, dass die für die Entscheidung maßgeblichen Kriterien einheitlich erhoben werden.  
 
Nach § 7a Abs. 2 SGB IV hat die Deutsche Rentenversicherung Bund3 – wie die Einzugsstel-
le im Rahmen des § 28h Abs. 2 SGB IV und der Rentenversicherungsträger im Rahmen ei-
ner Betriebsprüfung nach § 28p Abs. 1 SGB IV – auf der Grundlage ihrer Amtsermittlung 
(§ 20 SGB X) nach den von der Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskriterien im 
Rahmen einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalles zu entscheiden, ob eine 
abhängige Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit vorliegt.  
 
4.2 Verwaltungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund3

 
Die Angaben und Unterlagen, die die Deutsche Rentenversicherung Bund3 für ihre Entschei-
dung benötigt, hat sie nach § 7a Abs. 3 SGB IV schriftlich bei den Beteiligten (Auftragneh-
mer, Auftraggeber) unter Fristsetzung anzufordern. Die Frist, innerhalb der die erforderlichen 
Angaben zu machen und die Unterlagen vorzulegen sind, muss jeweils angemessen festge-
setzt werden.  
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Nach Abschluss der Ermittlungen hat die Deutsche Rentenversicherung Bund3 vor Erlass 
ihrer Entscheidung den Beteiligten Gelegenheit zu geben, sich zu der beabsichtigten Ent-
scheidung zu äußern (Anhörung nach § 24 SGB X). Nach § 7a Abs. 4 SGB IV teilt sie des-
halb den Beteiligten mit, welche Entscheidung sie zu treffen beabsichtigt und bezeichnet die 
Tatsachen, auf die sie ihre Entscheidung stützen will. Dies ermöglicht den Beteiligten, vor 
Erlass des Statusbescheides weitere Tatsachen und ergänzende rechtliche Gesichtpunkte 
vorzubringen. Einer Anhörung bedarf es nicht, soweit dem Antrag der Beteiligten entspro-
chen wird. 
 
Nach Abschluss des Anhörungsverfahrens erteilt die Deutsche Rentenversicherung Bund3 
den Beteiligten (Auftragnehmer und Auftraggeber) einen rechtsbehelfsfähigen begründeten 
Bescheid über den Status der Erwerbsperson und deren versicherungsrechtliche Beurtei-
lung. Die zuständige Einzugsstelle erhält eine Durchschrift des Bescheides, wenn ein dem 
Grunde nach versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis festgestellt wird. Außerdem 
wird sie unverzüglich informiert, wenn gegen den Bescheid der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund3 Widerspruch eingelegt worden ist; über das weitere Verfahren wird die zuständi-
ge Einzugsstelle regelmäßig unterrichtet. 
 
Zuständige Einzugsstelle ist die Krankenkasse, die die Krankenversicherung durchführt. Für 
Personen, die zum Zeitpunkt des Verfahrens bei keiner Krankenkasse versichert sind, ist die 
Krankenkasse zuständig, der sie zuletzt angehörten, sofern sie nicht eine andere Kranken-
kasse wählen.  
 
Entscheidet die Deutsche Rentenversicherung Bund3 im Einzelfall auf eine selbständige Tä-
tigkeit, ist, sofern entsprechende Anhaltspunkte vorliegen, vom zuständigen Rentenversiche-
rungsträger zu prüfen, ob Rentenversicherungspflicht z.B. nach § 2 SGB VI in Betracht 
kommt (vgl. auch Abschnitt 11; bei Künstlern und Publizisten Entscheidung durch die Künst-
lersozialkasse).
 
4.3 Beginn der Versicherungspflicht bei einem rechtzeitigen Anfrageverfahren 
 
Die Versicherungspflicht in der Sozialversicherung aufgrund einer Beschäftigung beginnt 
grundsätzlich mit dem Tag des Eintritts in das Beschäftigungsverhältnis. Abweichend hiervon 
sieht § 7a Abs. 6 Satz 1 SGB IV vor, dass die Versicherungspflicht mit der Bekanntgabe der 
Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung Bund3 über das Vorliegen eines dem 
Grunde nach versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses eintritt, wenn 
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- der Antrag nach § 7a Abs. 1 SGB IV innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätig-
keit bei der Deutschen Rentenversicherung Bund3 gestellt wird,  

- der Beschäftigte dem späteren Beginn der Sozialversicherungspflicht zustimmt und 
- er für den Zeitraum zwischen Aufnahme der Beschäftigung und der Bekanntgabe der 

Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung Bund3 eine Absicherung gegen das 
finanzielle Risiko von Krankheit und zur Altersvorsorge vorgenommen hat, die der Art 
nach den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und der gesetzlichen Ren-
tenversicherung entspricht.  

 
Nach § 26 Abs. 1 SGB X gelten für die Berechnung der Monatsfrist § 187 Abs. 2 Satz 1 und 
§ 188 Abs. 2 und 3 BGB. Danach beginnt die Monatsfrist mit dem Tag, der auf den Tag der 
Aufnahme der Tätigkeit folgt. Sie endet mit Ablauf desjenigen Tags des nächsten Monats, 
welcher dem Tag vorhergeht, der durch seine Zahl dem Anfangstag der Frist entspricht. 
Fehlt dem nächsten Monat der für den Ablauf der Frist maßgebende Tag, endet die Frist mit 
Ablauf des letzten Tags dieses Monats. 
 
Die für die Zwischenzeit erforderliche anderweitige Absicherung, die bereits im Zeitpunkt des 
Beginns des Anfrageverfahrens bestehen muss, muss sowohl das finanzielle Risiko von 
Krankheit als auch die Altersvorsorge umfassen. Die Absicherung gegen das finanzielle Risi-
ko von Krankheit kann durch eine freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung oder eine private Krankenversicherung erfolgen. Dabei muss eine private Kranken-
versicherung Leistungen vorsehen, die der Art nach den Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung entsprechen. Es ist von den Leistungen auszugehen, die im Falle von 
Krankenversicherungspflicht im Krankheitsfall beansprucht werden könnten. Der private Ver-
sicherungsvertrag muss also nicht nur die Gewährung von Krankenbehandlung (zumindest 
ärztliche Behandlung, zahnärztliche Behandlung einschließlich Versorgung mit Zahnersatz, 
Versorgung mit Arznei- und Heilmitteln, Krankenhausbehandlung), sondern auch einen An-
spruch auf Krankengeld bzw. eine andere, dem Ersatz von Arbeitsentgelt dienende Leistung 
vorsehen. Außerdem muss sich die private Absicherung auf Angehörige erstrecken, die nach 
§ 10 SGB V familienversichert wären. Im Übrigen ist ein Leistungsvergleich nicht anzustel-
len; es ist daher unerheblich, ob die vertraglichen Leistungen auf die Erstattung bestimmter 
Teil- und Höchstbeträge beschränkt und bei bestimmten Krankheiten (z.B. Folgen einer 
Kriegsbeschädigung) ganz ausgeschlossen sind. Zusatz- oder Tagegeldversicherungen sind 
für sich allein jedoch nicht ausreichend. Nicht erforderlich ist, dass eine bestimmte Mindest-
prämie gezahlt wird.  
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Aus einer freiwilligen oder privaten Krankenversicherung folgt im Übrigen die Versicherungs-
pflicht in der Pflegeversicherung, auch wenn in der Vorschrift des § 7a Abs. 6 Satz 1 SGB IV 
eine Absicherung für das Risiko der Pflege nicht ausdrücklich genannt ist. 
 
Eine Absicherung gegen das finanzielle Risiko von Krankheit ist nicht erforderlich, wenn das 
Arbeitsentgelt des Versicherten die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschreitet, und deshalb 
keine gesetzliche Krankenversicherungspflicht eintritt. 
 
Auch die geforderte Altersversorgung braucht nicht mit den Leistungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung deckungsgleich zu sein; es genügt, dass das Risiko des Alters abgesi-
chert ist. Eine Absicherung zur Altersvorsorge kann durch eine freiwillige Versicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung oder durch eine private Lebens-/Rentenversicherung für 
den Fall des Erlebens des 60. oder eines höheren Lebensjahres erfolgen. Das Sicherungsni-
veau ist hierbei unbeachtlich. Von einem ausreichenden sozialen Schutz ist auszugehen, 
wenn für die private Versicherung Prämien aufgewendet werden, die der Höhe des jeweili-
gen freiwilligen Mindestbeitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung entsprechen (z.B. 
2005 mtl. 78,00 EUR). 
 
Eine Absicherung für das Risiko Invalidität wird nicht gefordert, zumal auch durch freiwillige 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung dieses Risiko grundsätzlich nicht abgedeckt 
werden kann. Eine Absicherung für die Hinterbliebenen ist gesetzlich nicht vorgesehen. 
 
Die Bekanntgabe der Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung Bund3 über das Vor-
liegen eines dem Grunde nach versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses ist 
zwar in analoger Anwendung des § 33 Abs. 2 SGB X grundsätzlich in jeder Form (schriftlich, 
mündlich oder in anderer Weise) möglich, erfolgt im Rahmen des § 7a SGB IV jedoch aus-
schließlich in schriftlicher Form. Die Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung Bund3 
gilt nach § 37 Abs. 2 SGB X mit dem dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt ge-
geben, außer wenn sie nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Im Zweifel 
hat die Deutsche Rentenversicherung Bund3 den Zugang der Entscheidung und den Zeit-
punkt des Zugangs nachzuweisen. Ist der dritte Tag nach der Aufgabe zur Post ein Sonn-
abend, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag, gilt die Entscheidung mit dem nächst folgenden 
Werktag als zugegangen (§ 26 Abs. 3 SGB X). 
 
Der Beschäftigte kann den Eintritt der Sozialversicherungspflicht auch von der Aufnahme der 
Beschäftigung an herbeiführen, wenn er seine Zustimmung zum späteren Eintritt der Sozial-
versicherungspflicht nicht erteilt. Nur hierdurch erhält er unter finanzieller Beteiligung seines 
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Arbeitgebers Schutz in allen Zweigen der Sozialversicherung ab dem frühestmöglichen Zeit-
punkt und vermeidet Lücken im Versicherungsschutz. 
 
4.4 Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags bei einem Anfrageverfahren 
 
Nach § 23 Abs. 1 SGB IV werden Gesamtsozialversicherungsbeiträge spätestens am Fünf-
zehnten des Monats fällig, der dem Monat folgt, in dem die Beschäftigung, mit der das Ar-
beitsentgelt erzielt wird, ausgeübt worden ist oder als ausgeübt gilt. Sie sind bereits spätes-
tens am Fünfundzwanzigsten des Monats fällig, in dem die Beschäftigung ausgeübt wird 
oder als ausgeübt gilt, wenn das Arbeitsentgelt bis zum Fünfzehnten dieses Monats fällig ist. 
 
In § 7a Abs. 6 Satz 2 SGB IV wird von dieser Fälligkeitsregelung in erheblichem Maße ab-
gewichen. Hiernach wird die Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags in den Fällen 
eines Anfrageverfahrens nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV auf den Zeitpunkt hinausgescho-
ben, zu dem die Statusentscheidung unanfechtbar wird. Die Gesamtsozialversicherungsbei-
träge für die Zeit ab Beginn der Sozialversicherungspflicht werden dann spätestens mit den 
Beiträgen der Entgeltabrechnung des Kalendermonats fällig, der auf den Monat folgt, in dem 
die Entscheidung unanfechtbar wurde. Da in diesen Fällen für die zurückliegende Zeit - we-
gen fehlender Fälligkeit - ein Lohnabzug nach § 28g SGB IV nicht vorgenommen werden 
konnte und damit nicht „unterblieben ist“, ist der Abzug des Arbeitnehmerbeitragsanteils nicht 
auf die letzten drei Monate begrenzt. Dies gilt entsprechend, wenn bei Anwendung der Re-
gelungen der §§ 7b und 7c SGB IV die Sozialversicherungspflicht zu einem späteren Zeit-
punkt beginnt. Für die erst zu einem späteren Zeitpunkt fälligen Gesamtsozialversicherungs-
beiträge sind für die Vergangenheit keine Säumniszuschläge zu erheben (§ 24 Abs. 2 Satz 1 
SGB IV).  
 
4.5 Übergangsregelung zum Beginn der Versicherungspflicht bei einem Anfragever-

fahren 
 
Erstmalige Entscheidungen zum Status nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV, die bis zum 
30.06.2000 bei der Deutschen Rentenversicherung Bund3 beantragt wurden, waren nicht an 
die Voraussetzungen des § 7a Abs. 6 Satz 1 SGB IV (vgl. Abschnitt 4.3) gebunden. In die-
sen Fällen trat nach § 7c Satz 1 SGB IV die Versicherungspflicht immer erst mit der Be-
kanntgabe der Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung Bund3 ein, dass ein dem 
Grunde nach versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt. Dies galt auch, 
wenn die Beschäftigung bereits vor dem 01.01.1999 aufgenommen wurde. Einer bis zu die-
sem Zeitpunkt der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung vergleichbaren sozialen 
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Absicherung bedurfte es nicht. Eine Zustimmung des Beschäftigten zum späteren Beginn 
der Sozialversicherungspflicht war in diesen Fällen gesetzlich nicht vorgesehen.  
 
5 Rechtsmittel gegen Statusentscheidungen 
 
Widerspruch und Klage eines Beteiligten gegen Entscheidungen der Sozialversicherungsträ-
ger, dass eine Beschäftigung vorliegt, haben nach § 7a Abs. 7 Satz 1 SGB IV aufschiebende 
Wirkung. Diese Regelung gilt nicht nur für die Statusentscheidungen der Deutschen Renten-
versicherung Bund3 im Rahmen eines Anfrageverfahrens nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV, 
sondern auch für die Statusentscheidungen der Krankenkassen im Rahmen des § 28h 
Abs. 2 SGB IV und der Rentenversicherungsträger im Rahmen von Betriebsprüfungen nach 
§ 28p Abs. 1 Satz 5 SGB IV. 
 
Von den angefochtenen Entscheidungen der Sozialversicherungsträger gehen somit zu-
nächst keine Rechtswirkungen aus. Das hat zur Folge, dass vom Auftraggeber zunächst 
 
- keine Gesamtsozialversicherungsbeiträge zu zahlen und 
- keine Meldungen zur erstatten 
 
und von den Sozialversicherungsträgern zunächst 
 
- keine Leistungen zu erbringen 
 
sind. Diese Rechtsfolgen treten auch dann ein, wenn nur der Auftraggeber gegen den Be-
scheid der Deutschen Rentenversicherung Bund3, der Einzugsstelle oder eines Rentenversi-
cherungsträgers Rechtsmittel einlegt, selbst dann, wenn der Auftragnehmer mit dem Eintritt 
der Versicherungspflicht einverstanden war. Zur Fälligkeit der Gesamtsozialversicherungs-
beiträge wird auf die Ausführungen zu Abschnitt 4.4 verwiesen. 
 
Die Regelung in § 7a Abs. 7 Satz 1 SGB IV trat ebenfalls rückwirkend zum 01.01.1999 in 
Kraft (Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 20.12.1999). Das hatte zur Folge, dass sie auch auf 
Bescheide der Sozialversicherungsträger anzuwenden war, die vor Verkündung des Geset-
zes zur Förderung der Selbständigkeit bereits im Jahre 1999 erlassen und noch nicht bin-
dend waren. Auf Bescheide der Sozialversicherungsträger, die vor dem 01.01.1999 erteilt 
wurden, fand die Regelung des § 7a Abs. 7 Satz 1 SGB IV hingegen auch dann keine An-
wendung, wenn sie noch nicht unanfechtbar geworden waren. 
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6 Beginn der Versicherungspflicht bei Statusfeststellungen außerhalb eines recht-
zeitigen Anfrageverfahrens nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV 

 
In den Fällen, in denen eine Krankenkasse im Rahmen des § 28h Abs. 2 SGB IV, ein Ren-
tenversicherungsträger im Rahmen der Betriebsprüfung nach § 28p Abs. 1 Satz 5 SGB IV 
oder die Deutsche Rentenversicherung Bund3 im Rahmen eines erst nach Ablauf eines Mo-
nats nach Aufnahme der Tätigkeit beantragten Anfrageverfahrens nach § 7a Abs. 1 Satz 1 
SGB IV feststellt, dass eine dem Grunde nach versicherungspflichtige Beschäftigung vor-
liegt, tritt nach § 7b SGB IV Versicherungspflicht erst mit dem Tag der Bekanntgabe dieser 
Entscheidung ein, wenn der Beschäftigte  
 
- dem späteren Beginn der Sozialversicherungspflicht zustimmt und 
- für den Zeitraum zwischen Aufnahme der Beschäftigung und der Bekanntgabe der Ent-

scheidung eine Absicherung gegen das finanzielle Risiko von Krankheit und zur Alters-
vorsorge vorgenommen hat, die der Art nach den Leistungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht und  

- er oder sein Arbeitgeber weder vorsätzlich noch grob fahrlässig von einer selbständigen 
Tätigkeit ausgegangen ist. 

 
Zur Zustimmung des Beschäftigten und der anderweitigen Absicherung, die den Vorausset-
zungen für den späteren Beginn der Versicherungspflicht in einem rechtzeitigen Anfragever-
fahren bei der Deutschen Rentenversicherung Bund3 entsprechen, wird auf die Ausführun-
gen unter Abschnitt 4.3 verwiesen. 
 
Zusätzlich wird hier für den späteren Beginn der Versicherungspflicht gefordert, dass weder 
der Beschäftigte noch sein Arbeitgeber vorsätzlich oder grob fahrlässig von einer selbständi-
gen Tätigkeit ausgegangen ist. Vorsatz ist das Wissen und Wollen des rechtswidrigen Erfol-
ges. Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn die Beteiligten die verkehrsübliche Sorgfalt in be-
sonders grobem Maße verletzen, dass also einfachste, jedem einleuchtende Überlegungen 
nicht angestellt wurden. Von einem Vorsatz ist z.B. auszugehen, wenn der Auftraggeber 
Entscheidungen der Sozialversicherungsträger aus früheren Betriebsprüfungen, auch zu 
entsprechenden Tätigkeiten, nicht berücksichtigt hat. Vorsätzlich werden Sozialversiche-
rungsbeiträge schon dann vorenthalten, wenn der Beitragsschuldner die Beitragspflicht für 
möglich hielt, die Nichtabführung des Beitrags aber billigend in Kauf nahm. Vorsatz liegt 
deshalb auch dann vor, wenn der Auftraggeber aus Feststellungen zur Besteuerung im 
Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung keine Auswirkungen auf die Sozialversicherung 
abgeleitet hat. Grobe Fahrlässigkeit liegt z.B. dann vor, wenn die ausgeführten Arbeiten 
normalerweise von Arbeitnehmern erbracht werden oder ein anderer Auftragnehmer mit ähn-
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lichem Vertrag bei demselben Auftraggeber als Beschäftigter behandelt wird und weder der 
Auftraggeber noch der Auftragnehmer ein Anfrageverfahren nach § 7a Abs. 1 Satz 1 SGB IV 
bei der Deutschen Rentenversicherung Bund3 zur Statusfeststellung eingeleitet haben. Dies 
gilt ebenfalls, wenn die tatsächlichen Verhältnisse gravierend von den vertraglichen Verhält-
nissen abweichen.  
 
Wenn die Voraussetzungen des § 7b SGB IV nicht erfüllt sind, tritt die Sozialversicherungs-
pflicht grundsätzlich rückwirkend mit dem Tag des Eintritts in das Beschäftigungsverhältnis 
ein. Sozialversicherungsbeiträge sind dann im Rahmen der Verjährungsregelung des § 25 
SGB IV nachzuzahlen. 
 
Die Anwendung des § 7b SGB IV ist ausgeschlossen, wenn durch den Arbeitgeber bereits 
Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden und ein Beteiligter erst später ein Statusfeststel-
lungsverfahren einleitet. 
 
7 Pflichten des Auftraggebers 
 
Der Auftraggeber hat zu prüfen, ob Versicherungspflicht als Arbeitnehmer vorliegt. Ist dies 
der Fall, hat er alle Pflichten, die sich für einen Arbeitgeber aus den Vorschriften des Sozial-
gesetzbuches ergeben, zu erfüllen. Hierzu gehören insbesondere  
 
- die Ermittlung des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts,  
- die Berechnung und Zahlung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags,  
- die Erstattung von Meldungen nach der DEÜV und 
- die Führung von Lohnunterlagen.  
 
Dies gilt auch, wenn ein Versicherungsträger (z.B. die Deutsche Rentenversicherung Bund3 
in einem Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV) das Vorliegen einer Beschäftigung nach § 7 
Abs. 1 SGB IV festgestellt hat. 
 
Der Auftraggeber hat alle Unterlagen, die zur Klärung der Frage entscheidend sind, ob ein 
versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt oder nicht, aufzubewahren. 
 
8 Melderecht 
 
Es gelten die Regelungen der DEÜV in Verb. mit den gemeinsamen Grundsätzen der Spit-
zenorganisationen der Sozialversicherung nach § 28b Abs. 2 SGB IV. 
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Anmeldungen nach § 6 DEÜV sind grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen nach dem Zeit-
punkt zu erstatten, zu dem die Statusentscheidung, dass eine Beschäftigung vorliegt, unan-
fechtbar geworden ist. Ab 01.01.2006 sind die Anmeldungen mit der ersten folgenden Lohn- 
und Gehaltsabrechnung, spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Beginn der Beschäf-
tigung zu erstatten5. Als Beginn der Beschäftigung ist der Zeitpunkt einzutragen, zu dem die 
Beschäftigung tatsächlich begonnen hat. Wird über die Versicherungspflicht im Rahmen ei-
nes Statusfeststellungsverfahrens entschieden und beginnt die Versicherungspflicht erst mit 
dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Statusentscheidung, ist dieser Zeitpunkt einzutragen 
(vgl. Abschnitt 4.3 und 6).  
 
Der Tätigkeitsschlüssel richtet sich nach den für versicherungspflichtige Arbeitnehmer für die 
jeweilige Beschäftigung festgesetzten Tätigkeitsschlüsseln. Zudem ist der Personengrup-
penschlüssel 101/140 zu verwenden, sofern das Beschäftigungsverhältnis keine besonderen 
Merkmale hat, ansonsten einer der Schlüssel 102 ff./141 ff.  
 
9 Führung von Lohnunterlagen 
 
Die Lohnunterlagen sind nach den Bestimmungen der Beitragsüberwachungsverordnung zu 
führen. Zu den Lohnunterlagen sind auch zu nehmen: 
 
- die Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer 
- der Antrag über die Einleitung eines Statusfeststellungsverfahrens 
- der Bescheid eines Versicherungsträgers über ein Statusfeststellungsverfahren 
- Mitteilungen über Rechtsmittel gegen Statusfeststellungen 
 
Entscheidungen von Versicherungsträgern über das Bestehen einer selbständigen Tätigkeit 
sollten aus Beweissicherungsgründen zu den Vertragsunterlagen genommen werden. 
 
10 Obligatorisches Anfrageverfahren nach § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV 
 
Seit 01.01.2005 hat die Einzugsstelle bei der Deutschen Rentenversicherung Bund3 nach 
§ 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV ein Statusfeststellungsverfahren zu beantragen, wenn der Arbeit-
geber bei der Einzugsstelle die Beschäftigung eines Ehegatten/Lebenspartners oder GmbH-
Gesellschafter Geschäftsführer anmeldet. Die Anmeldung dieser Personen ist daher geson-
dert zu kennzeichnen (§ 28a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Buchst. d und e SGB IV).  
 

                                                           
5 Änderung des § 6 DEÜV durch Art. 17 des Gesetzes zur Vereinfachung der Verfahren im Sozial-
recht (Verwaltungsvereinfachungsgesetz) vom 21.03.2005 
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Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben die Auswirkungen dieses obligato-
rischen Anfrageverfahrens und deren konkrete Ausgestaltung in den Gemeinsamen 
Grundsätzen zur leistungsrechtlichen Bindung der Bundesagentur für Arbeit an Bescheide in 
Statusfeststellungsverfahren für Ehegatten/Lebenspartner und GmbH-Gesellschafter-
Geschäftsführer (Bindungsregelung Arbeitslosenversicherung) vom 11.11.2004 beschrieben 
(zur leistungsrechtlichen Bindung der Bundesagentur für Arbeit vgl. auch Abschnitt 12). 
 
Nach diesen Verfahrensvereinbarungen entscheidet die Einzugsstelle bei bestimmten Fall-
konstellationen der beschäftigten Ehegatten und Lebenspartner über deren Status. In den 
übrigen Fällen und für GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer trifft die Deutsche Rentenver-
sicherung Bund3 die Statusentscheidung.  
 
Aufgrund der Besonderheit des obligatorischen Anfrageverfahrens, das durch die Anmel-
dung der Beschäftigung der Betroffenen ausgelöst wird, besteht für die Anwendung der Re-
gelungen über den Beginn der Versicherungspflicht und die Fälligkeit der Beiträge nach § 7a 
Abs. 6 SGB IV kein Raum. Dies gilt auch für die in § 7a Abs. 7 SGB IV vorgesehene auf-
schiebende Wirkung von Rechtsbehelfen gegen Statusentscheidungen über das Vorliegen 
einer Beschäftigung. 
 
11 Rentenversicherungspflicht Selbständiger mit einem Auftraggeber 
 
Nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI sind selbständig tätige Personen, die im Zusammenhang mit 
ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer be-
schäftigen, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Beschäftigungsverhältnis regelmäßig 400 EUR 
(325 EUR bis 31.03.2003) im Monat übersteigt, und auf Dauer und im Wesentlichen nur für 
einen Auftraggeber tätig sind, rentenversicherungspflichtig. 
 
Rentenversicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI kann jedoch nur eintreten, wenn 
wegen derselben Tätigkeit nicht bereits die §§ 2 Satz 1 Nr. 1 bis 8, 10 und 229a Abs. 1 
SGB VI Anwendung finden. Allerdings können unterschiedliche selbständige Tätigkeiten zu 
einer Mehrfachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung führen.  
 
Zu den die Rentenversicherungspflicht des Selbständigen ausschließenden versicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmern im Sinne des § 2 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a SGB VI gehören – un-
ter den im Gesetz genannten Entgeltvoraussetzungen – auch Personen, die berufliche 
Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen im Rahmen beruflicher Bildung erwerben (Auszu-
bildende). Arbeitnehmer, die kraft Gesetzes versicherungsfrei oder von der Versicherungs-
pflicht befreit sind stehen einem versicherungspflichtigen Arbeitnehmer gleich. Hierzu zählen 
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jedoch nicht geringfügig Beschäftigte, selbst wenn sie in ihrer geringfügigen Beschäftigung 
versicherungspflichtig sind (bei Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit oder bei Versi-
cherungspflicht infolge Zusammenrechnung). 
 
Die Voraussetzung auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig zu sein, 
bewirkt, dass durch eine Tätigkeit in nur unbedeutendem Umfang für andere Auftraggeber 
die Rentenversicherungspflicht des selbständig Tätigen nicht entfällt. Für die Prüfung dieser 
Voraussetzungen ist nicht allein auf die vertraglichen Ausgestaltungen und Unternehmens-
konzepte abzustellen. Vielmehr kommt den tatsächlichen Verhältnissen die ausschlagge-
bende Bedeutung zu. Für Selbständige mit einem Auftraggeber, die aufgrund ihres Unter-
nehmenskonzeptes beabsichtigen, zukünftig für mehrere Auftraggeber zu arbeiten und dann 
nicht mehr die Voraussetzungen für die Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI 
erfüllen, wurde die Befreiungsregelung des § 6 Abs. 1a SGB VI geschaffen. 
 
Von einer Dauerhaftigkeit der Tätigkeit für einen Auftraggeber ist auszugehen, wenn die Tä-
tigkeit im Rahmen eines Dauerauftragsverhältnisses oder eines regelmäßig wiederkehren-
den Auftragsverhältnisses erfolgt. Hierbei sind neben den zeitlichen auch wirtschaftliche Kri-
terien zu beachten und branchenspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen. Bei einer 
im Voraus begrenzten, lediglich vorübergehenden Tätigkeit für einen Auftraggeber (insbe-
sondere bei projektbezogenen Tätigkeiten) wird grundsätzlich keine Dauerhaftigkeit dieser 
Tätigkeit für nur einen Auftraggeber vorliegen, wenn die Begrenzung innerhalb eines Jahres 
liegt; im Einzelfall kann auch bei längeren Projektzeiten keine dauerhafte Tätigkeit nur für 
einen Auftraggeber vorliegen. Hierfür ist im Zeitpunkt der Aufnahme des Auftrages eine vor-
ausschauende Betrachtung vorzunehmen.  
 
Die Voraussetzung, dass eine selbständige Tätigkeit im Wesentlichen nur für einen Auftrag-
geber ausgeübt wird, umfasst nicht nur den Fall, dass der Betreffende rechtlich (vertraglich) 
im Wesentlichen an einen Auftraggeber gebunden ist, sondern auch den Fall, dass der 
Betreffende tatsächlich (wirtschaftlich) im Wesentlichen von einem einzigen Auftraggeber 
abhängig ist. Durch die Bindung an einen Auftraggeber darf für den Betroffenen kein weiterer 
nennenswerter unternehmerischer Spielraum verbleiben. 
 

Die Bindung an einen Auftraggeber gilt stets in den Fällen einer vertraglichen Ausschließ-
lichkeitsbindung, soweit sie eingehalten wird. Es genügt jedoch auch eine faktische Bindung 
an einen Auftrageber (d.h., vertraglich besteht zwar die Möglichkeit für weitere Auftraggeber 
zu arbeiten, tatsächlich ist dies jedoch nicht der Fall). 
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Ein Selbständiger ist dann im Wesentlichen von einem Auftraggeber abhängig, wenn er min-
destens fünf Sechstel seiner gesamten Betriebseinnahmen aus den zu beurteilenden Tätig-
keiten allein aus der Tätigkeit für einen Auftraggeber bezieht. Hierfür ist eine wertende Be-
trachtung der Betriebseinnahmen für die Zukunft vorzunehmen. Grundsätzlicher Beurtei-
lungszeitraum ist ein Kalenderjahr. In die wertende Betrachtung werden hinsichtlich der Prü-
fung die Betriebseinnahmen aus allen selbständigen Tätigkeiten – nicht jedoch Einkünfte aus 
abhängigen (Neben-)Beschäftigungen – einbezogen. 
 
Die Berücksichtigung der Betriebseinnahmen – nur für die „5/6-Prüfung“ im Rahmen des § 2 
Satz 1 Nr. 9 SGB VI – anstelle des Arbeitseinkommens (§ 15 SGB IV) ist realistischer, um 
die wirtschaftliche Abhängigkeit und insoweit die Bindung an einen Auftraggeber zu beurtei-
len. Das Arbeitseinkommen (der Gewinn) kann aufgrund von Betriebsausgaben, Abschrei-
bungen u.Ä. im negativen Bereich liegen, wodurch eine objektive Beurteilung in der Regel 
nicht möglich ist. 
 
Ein Erwerbstätiger arbeitet auch dann „im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber“, wenn er 
zwar vertragliche Vereinbarungen mit mehreren Unternehmen getroffen hat, diese aber Kon-
zernunternehmen i.S. des § 18 Aktiengesetz (AktG) oder verbundene Unternehmen i.S.d. 
§ 319 AktG darstellen. Für die Beurteilung der Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 9 
SGB VI ist jedoch nicht ausschließlich auf das Aktiengesetz abzustellen, sondern es werden 
die Grundsätze daraus abgeleitet. Daraus folgt, dass auch Unternehmen in anderer Rechts-
form nach diesen Grundsätzen zu beurteilen sind. 
 
Gleiches gilt, wenn ein Selbständiger innerhalb des Vertrages mit einem Auftraggeber (wie 
z.B. einem Finanzdienstleister) zulässigerweise und gewünscht auch Produkte von Koopera-
tionspartnern vermittelt. Der Erwerbstätige ist in derartigen Fällen nicht direkt für den Koope-
rationspartner, sondern für seinen Auftraggeber tätig (vgl. Urteil des LSG Hessen vom 
22.07.2003 – L 2 RA 1213/02 –). 
 
Des Weiteren ist ein Selbständiger auch dann „nur für einen Auftraggeber“ i.S. von § 2 
Satz 1 Nr. 9 SGB VI tätig, wenn zwar mehrere rechtlich voneinander unabhängige Vertrags-
verhältnisse zu verschiedenen natürlichen oder juristischen Personen bestehen, diese Per-
sonenmehrheiten aber organisatorisch in einer Form miteinander verbunden sind, die zu 
einer tatsächlichen (wirtschaftlichen) Bindung des arbeitnehmerähnlichen Selbständigen 
führen. In diesen Fällen ist das Vorliegen einer Organisationsgemeinschaft i.S. von § 12a 
Abs. 2 TVG zu prüfen. Hiervon kann ausgegangen werden, wenn zwischen den Auftragge-
bern ein in Teilen gemeinsamer Geschäftsbetrieb besteht (z.B. Aufrechnung mit Ansprüchen 
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sämtlicher Vertragsunternehmen, für die der Selbständige tätig wird, einheitliche Vergü-
tungssätze etc.). 
 
Liegt eine vertragliche Ausschließlichkeitsbindung an einen Auftraggeber nicht vor und lässt 
sich auch eine wirtschaftliche Abhängigkeit von nur einem Auftraggeber im vorgenannten 
Sinne nicht feststellen, besteht aufgrund dieser Tätigkeit keine Versicherungspflicht nach § 2 
Satz 1 Nr. 9 SGB VI. 
 
Selbständige, die dem rentenversicherungspflichtigen Personenkreis des § 2 Satz 1 Nr. 9 
SGB VI angehören, können unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag von der Renten-
versicherungspflicht befreit werden. 
 
So werden nach § 6 Abs. 1a SGB VI Personen – in der Existenzgründungsphase – für einen 
Zeitraum von drei Jahren nach erstmaliger Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, die die 
Merkmale des § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI erfüllen, von der Rentenversicherungspflicht befreit. 
Für eine zweite Existenzgründung kann der dreijährige Befreiungszeitraum erneut in An-
spruch genommen werden. Eine zweite Existenzgründung liegt nicht vor, wenn eine beste-
hende selbständige Existenz lediglich umbenannt oder deren Geschäftszweck gegenüber 
der vorangegangenen nicht wesentlich verändert worden ist.  
 
Erfüllt eine selbständige Tätigkeit, für die bisher Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 10 
SGB VI aufgrund des Bezugs eines Existenzgründungszuschusses nach § 421l SGB III be-
standen hat, gleichzeitig die Merkmale des § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI, ist die Zeit des versiche-
rungspflichtigen Existenzgründungszuschussbezugs auf den Befreiungszeitraum nicht  
anzurechnen (§ 6 Abs. 1a Satz 3 SGB VI)6. 
 
Endgültig von der Rentenversicherungspflicht werden auf Antrag hingegen Personen befreit, 
die das 58. Lebensjahres vollendet haben und nach einer zuvor ausgeübten selbständigen 
Tätigkeit erstmals nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI versicherungspflichtig werden. 
 
Nach der Übergangsregelung des § 231 Abs. 5 SGB VI können ferner Personen, die am 
31.12.1998 eine selbständige Tätigkeit ausgeübt haben, in der sie nicht rentenversiche-
rungspflichtig waren, und nach diesem Zeitpunkt gemäß § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI rentenver-
sicherungspflichtig werden, bei hinreichender privater Absicherung und rechtzeitiger Antrag-
stellung von der Rentenversicherungspflicht befreit werden. 

                                                           
6 Im Weiteren vgl. Abschn. D IV 2 des Gemeinsamen Rundschreibens der Spitzenorganisationen der 
Sozialversicherung vom 26.03.2003 zum Versicherungs-, Beitrags- und Melderecht nach dem Ersten 
und Zweiten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. 
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12 Leistungsrechtliche Bindung der Bundesagentur für Arbeit 
 
Seit 01.01.2005 ist die Bundesagentur für Arbeit nach § 336 SGB III an Statusentscheidun-
gen der Deutschen Rentenversicherung Bund3 nach § 7a Abs. 1 SGB IV leistungsrechtlich 
gebunden. Dies gilt für alle Entscheidungen im Rahmen des Anfrageverfahrens nach § 7a 
Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 SGB IV nach dem 31.12.2004. Das bisherige Zustimmungsverfah-
ren ist ersatzlos weggefallen. Die Bundesagentur für Arbeit akzeptiert darüber hinaus die 
leistungsrechtliche Bindung auch für Statusentscheidungen der Einzugsstellen zu beschäf-
tigten Ehegatten oder Lebenspartnern sowie Statusentscheidungen der Rentenversiche-
rungsträger im Rahmen einer Betriebsprüfung nach § 28p SGB IV.  
 
Die leistungsrechtliche Bindung entsteht im Rahmen des obligatorischen Statusfeststel-
lungsverfahrens (vgl. Ziff. 10) jedoch nur für Beschäftigungen, die nach dem 31.12.2004 auf-
genommen werden. Für Beschäftigungen, die bereits vor dem 01.01.2005 aufgenommen 
worden sind (Bestandsfälle), kommt ein Statusfeststellungsverfahren nach § 7a Abs. 1 
Satz 2 SGB IV nicht in Betracht. Vielmehr ist in diesen Bestandsfällen nach § 28h Abs. 2 
SGB IV die Einzugsstelle für die Beurteilung, ob ein Beschäftigungsverhältnis im versiche-
rungsrechtlichen Sinne vorliegt, zuständig. Die Bundesagentur für Arbeit akzeptiert jedoch – 
bei unveränderter Sachlage – in diesen Fällen die Entscheidung der Einzugsstelle im Leis-
tungsfall. Der Feststellungsbescheid ist der Agentur für Arbeit im Leistungsfall vorzulegen. 
 
In den Fällen, in denen ein Arbeitsamt bzw. eine Agentur für Arbeit eine Zustimmungsent-
scheidung nach § 336 SGB III in der bis zum 31.12.2004 geltenden Fassung getroffen hatte 
und die Bindungsfrist von maximal fünf Jahren abläuft, wird die Agentur für Arbeit den der 
Zustimmungsentscheidung nach § 336 SGB III a. F. zugrunde liegenden Bescheid der Ein-
zugsstelle auch nach Ablauf der Bindungsfrist als für die Bundesagentur für Arbeit weiterhin 
bindend akzeptieren, sofern sich die für die versicherungsrechtliche Beurteilung maßgeben-
den Verhältnisse zwischenzeitlich nicht geändert haben. 
 
Für andere mitarbeitende Familienangehörige (Verwandte und Verschwägerte) kommt ein 

Statusfeststellungsverfahren nach § 7a Abs. 1 Satz 2 SGB IV nicht in Betracht. In diesen 

Fällen entscheidet weiterhin nach § 28h Abs. 2 SGB IV die Einzugsstelle über die versiche-

rungsrechtliche Beurteilung. Allerdings tritt hier keine Bindungswirkung der Bundesagentur 

für Arbeit ein.  


